
Anlage 1 
Entwurf vom 02.03.2017 

 

Satzung zur Änderung der Satzung für das Kommunalunternehmen Gesellschaft zur 
Förderung der Arbeit (GGFA), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen 

 

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund der Art. 23 S. 1 und Art. 89 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458), 
und gemäß der Verordnung über Kommunalunternehmen vom 19.03.1998 (GVBl. S. 220, 
BayRS 2023-15-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286), fol-
gende Satzung: 

 

§ 1 

Die Satzung für das Kommunalunternehmen Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA), 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen, vom 28.07.2005 (DaS vom 28.08.2005), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 7.11.2013 (DaS vom 14.11.2013), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Der Verwaltungsrat besteht aus zehn ordentlichen stimmberechtigten Mitgliedern, 
der Leitung des für das Jobcenter zuständigen Referats der Stadt Erlangen, der Lei-
tung des für Wirtschaft zuständigen Referats der Stadt Erlangen, zwei vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund (Kreis Erlangen) benannten Mitgliedern und sechs übrigen 
Mitgliedern. Findet eine Übertragung des Vorsitzes gemäß Abs. 2 S. 2 nicht statt, so 
ist der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin Mitglied des Verwaltungsrats. Die 
Anzahl der übrigen Mitglieder reduziert sich in diesem Fall auf fünf.“ 
 

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Den Vorsitz übernimmt der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin der Stadt Er-
langen. Mit seiner/ihrer Zustimmung kann der Stadtrat die Leitung des für das Job-
center zuständigen Referats der Stadt Erlangen zum Vorsitzenden/zur Vorsitzenden 
bestellen. In diesem Fall wird das vorsitzende Mitglied im Verhinderungsfall durch die 
Leitung des für Wirtschaft zuständigen Referats der Stadt Erlangen vertreten. Für die 
übrigen Mitglieder werden für den Verhinderungsfall Vertreter/Vertreterinnen bestellt.“ 
 
 

 
§ 2 

 
Die Satzung tritt am 01.05.2017 in Kraft. 


